
SABINA FRANKE UND GERNOT WILHELM 

EINE MITTELASSYRISCHE FIKTIVE URKUNDE 
ZUR WAHRUNG DES ANSPRUCHS AUF EIN FINDELKIND 

Im Jahre 197 2 erwarb die Joachim J ungius-Gesellschaft 

der Wissenschaften im Hamburger Antiquitätenhandel 

ein Tonobjekt mit Keilschrifttext, das später dem Mu

seum für Kunst und Gewerbe übereignet und dort 

unter der Nummer 1983. 286 inventarisiert wurde1 

(Abb. 1 -6). Über die Herkunft liegen keinerlei Infor

mationen vor. Das Objekt ist 7 cm lang, seine Farbe 

mittelbraun. Der äußeren Form nach handelt.es sich um 

die Nachbildung eines menschlichen Unterschenkels 

mit Fuß. Der Text ist vom Knie in Richtung Spann 

zeilenweise um die Wade herum geschrieben. Der vor

dere Teil des Fußes ist unbeschrieben, seine Spitze ab

gebrochen. Die Erhaltung darf als sehr gut bezeichnet 

werden. 

I. Keilschrifturkunde in Form eines menschlichen Unterschenkels mit Fuß, mittelassyrisch. Zeile 1-5 . 

Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe. 



Zeile 6- 7 

Zeile 8- ro 

Zeile 11-13 

z.- 6. Keilschrifturkunde in Form eines menschlichen Unterschenkels mit Fuß, mittelassyrisch. 
Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe. 
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id-dan 1i-Ie-1a-f11 
i-qf-bi DINGIR.MES pa-gu-u 

9 /a i-pu-gu . 
10 JTU zfz UD I. KAM !i-11111 

11 
mdISKUR-SAG-Ji-i-Ji 

IZ IGI >m<d30 IGI <lUTU IGI <lISTAR 

13 !GI ciGu-la 

Übersetzung: 
»(i - 4) IjU.TI-reminni, die Dienerin der Kur~ibtu, der 

Palastdame des As5ur-iddin, welche den Näru-erlba, 

den pagu-Mann, aus dem Fluß emporgehoben hat, hat 

ihn großgezogen. (4) Ihr Sohn ist er. (5-7) Wer Prozeß 

(und) Klage gegen ihn sucht, soll sechs Söhne geben 

(und) ihn hinausgehen lassen. (8- 9) Auf Befehl der 

Götter soll man den/einen pagu nicht gewaltsam weg

nehmen. (10- n) Monat Sabätu, l: Tag, Eponym 

Adad-res-isi. ( 12-13) Vor Sin, vor Samas, vor !Star, vor 

Gula.« 

Die Inschrift ist durchgehend im assyrischen Dialekt 

abgefaßt und nach schrift- und sprachgeschichtlichen 

Kriterien in die mittelassyrische Zeit (1500- 1000 v. 

Chr.) zu datieren. Für eine späte Entstehungszeit inner

halb dieser Epoche spricht die Verwendung des Nomi

nativs für das direkte Objekt (pagu Zeile 3, 8) außerhalb 

traditioneller Urkundenformeln (vgl. die Akkusative 

dena dabäba Zeile 5 !) sowie die Anwendung des babylo

nischen Kalenders anstelle des mittelassyrischen2• 

Die ersten vier Zeilen des Textes stellen den Ausgangs

sachverhalt dar: Eine Sklavin nameris I)U.TI-reminni, 

Dienerin einer Palastdame, hat am Fluß ein Kind gefun

den und es anschließend großgezogen. Sie hat ihm einen 

Namen gegeben, der das Schicksal des Findelkindes 

widerspiegelt: Näru-erlba, »Der Fluß(gott) hat mir er

setzt«, ist ein Name, der sich einem verbreiteten Typus 

sog. Ersatznamen3 anschließt, die das Kind in Bezie

hung setzen zu einem verstorbenen Familienmitglied. 

Der Name trifft also nicht nur eine Aussage über das 

wundersame Schicksal des Findelkindes, sondern 

ebenso, wenn auch in vager Weise, über die Finderin, 

die demnach ein Kind oder einen Gatten durch den Tod 

verloren hat. 

Die Geschichte vom Kinde, das, am Fluß ausgesetzt, 

glücklich gefunden und aufgezogen wird, hat berühmte 

Parallelen in den altorientalischen Literaturen. In der 

alttestamentlichen Erzählung von der Herkunft Moses 

ist die Finderin gleichfalls eine Palastangehörige, doch 

nicht, wie hier, eine der untersten, sondern im Gegenteil 

eine der höchsten Stufe, nämlich die Königstochter 

selbst. Eine weitere Parallele, über .die Aussetzung des 

Kindes im Fluß und die Auffindung durch eine Palast

angehörige hinaus, ist dabei der Name des Kindes, 

Mos~, welcher nämlich (ungeachtet der wohl ägypti

schen Herkunft) Ex. 2, 10 volksetymologisch von hebr. 

m{ffi;i »herausziehen« und damit aus den Umständen der 

Auffindung des Kindes abgeleitet wird. Die Art und 

Weise der Aussetzung des Kindes, das der biblischen 

Erzählung zufolge in einen Kasten von Schilf, wasser

dicht gemacht mit Asphalt und Teer, gelegt wurde, 

erwähnt unser Text nicht. Wahrscheinlich wurde es nur 

am Ufer des Flusses ausgesetzt, einer Stelle, die eine 

gewisse Gewähr bot, daß das Kind gefunden wurde. 

Allerdings kennt auch Mesopotamien den Topos der 

Aussetzung in einem Kasten auf dem Fluß: Von dem 

berühmten Gründer des Reiches von Akkad, Sargon 

(Sarrum-k1n, um 2200 v. Chr. kurzer Chronologie), 

wurde eine Geburtslegende erzählt, die in Abschriften 

aus der Bibliothek Assurbanipals (668-627 v. Chr.) 

überliefert ist4: 

»Meine Mutter war eine enetu-PriesterinS, meinen Vater 

kenne ich nicht ... Meine Mutter, die enetu-Priesterin, 

empfing mich, heimlich gebar sie mich und legte mich 

in ~inen Kasten aus Schilfrohr, mit Asphalt verschloß 

sie die Öffnung meines (Behältnisses). Sie überließ mich 

dem Fluß, von dem es für mich kein Entkommen gab. 

Der Fluß trug mich, zu A8qi, dem Wasserschöpfer, 

brachte er mich. Aqqi, der Wasserschöpfer, zog mich 

beim Eintauchen seines Schöpfeimers heraus. Aqqi, der 

Wasserschöpfer, zog mich als seinen Adoptivsohn auf. 

Aqqi, der Wasserschöpfer, setzte mich zu seinem Gärt

neramte ein.« 

Aussetzungslegenden sind auch sonst im Alten Orient 

belegt, insbesondere auch in Kleinasien6. Der von uns 

vorgelegte Text ist aber unseres Wissens der erste, der 

den Topos der Kindsaussetzung am Fluß als reale Praxis 

belegt. 

Die Finderin des Kindes trägt einen theophoren Na-



men. In Namen, die mit einem männlichen Gottesna

men zusammengesetzt sind, wird das Element -re-Mll 

ME-ni als Stativ von remenu »barmherzig« aufgefaßt, 

z.B. altbabylonisch oft Adad-7 und Sln-remenis, mittel

babylonisch Remeni-Marduk9 »GN ist barmherzig«, in 

Namen mit einem weiblichen Gottesnamen dagegen als 

Imperativ f. mit Ventiv und Pronominalsuffix der r. 

Person Sg„ z. B. mittelassyrisch Gula-reminnilO und 

neuassyrisch IStar-reminnilt »GN, erbarme dich mei

ner«12. Da Namen des Typs GNmasc.-remen'i mittel- und 

möglicherweise auch neuassyrischl3 fehlen, handelt es 

sich wahrscheinlich in unserem Text, der der spät

mittelassyrischen Zeit zuzuweisen ist (s. oben), um ei

nen Namen des Typs GNrem.-reminni. Der Text bietet 

unzweifelhaft dJ:.fU.TI als theophores Element des Na

mens, doch ist eine Gottheit dieses Namens nicht be

kannt. Es muß vorläufig offen bleiben, ob der Gottes

name zu emendieren ist (etwa zu IStar, deren Name 

allerdings in Zeile 12 korrekt geschrieben ist) oder ob 

hier eine sonst in dieser Form nicht belegte Göttin 

gemeint ist. Für den letzteren Fall denkt man zunächst 

an die hurritischen Schicksalsgöttinnen (J:.f utena, mit 

Artikel pl.-na), die allerdings stets im Plural erschei
nent4. 

Die Herrin der Sklavin trägt den anmutigen Namen 

Kuqibtu »Schmetterling«, für den wir keinen weiteren 

Beleg namhaft machen können. Sie wird als MUNUS 

E.GAL bezeichnet, was als sinnifat ekalle oder - jeden

falls neuassyrisch - als fa ekalfe15 gelesen werden kann. 

Dieser Titel hat im Laufe der Zeit einen Bedeutungs

wandel erfahren. In neuassyrischer Zeit bezeichnet fa 

'ekalie etwa im Falle der Sammu-rämat (Semiramis), der 

Hauptfrau Sams!-Adads V. (823-8ro v. Chr.)16, und der 

Naki'a, der Hauptfrau Sanheribs (704-681 v. Chr.)17, 

die Königin. In den mittelassyrischen Haremserlässen 

dagegen werden die affät farre »Gemahlinnen des Kö

nigs« von den sinnifät ekalle »Palastdamen« unterschie
den18. 

Da unser Text den mittelassyrischen Haremserlässen 

zeitlich näher steht als den ältesten Belegen für die 

neuassyrische Verwendun~sweise, dürfen wir in Kur

~ibtu eine Haremsdame minderen Ranges19 sehen, und 

nicht etwa die Hauptfrau des assyrischen Königs. Dies 

ist nicht zuletzt deshalb von beträchtlicher Bedeutung, 

weil der Herr der Kur~ibtu, As5ur-iddin, nach unserer 

Kenntnis der assyrischen Geschichte kein König war. 

Gewiß ist das r 1. Jahrhundert v. Chr. in Assyrien eine 
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Epoche, für die die historischen Quellen nur dünn flie

ßen, doch liefert uns die Assyrische Königsliste2o die 

Namen und Regierungsjahre der Herrscher Assyriens 

und es gibt keine Indizien dafür, daß sie seit dem Begin~ 
der Dynastie des Adasi im späten 17. Jahrhundert v. 

Chr. einen König ausgelassen habe. Wenn As8ur-iddin 

aber kein König von Assyrien war, gleichwohl jedoch 

eine »Palastdame« mit eigener Dienerin und also wohl 

einen Harem nach dem Vorbild des Königs besaß, stellt 

sich die Frage nach seiner Funktion. Man könnte an ein 

Mitglied der königlichen Familie denken, etwa einen 

Bruder oder Sohn des Königs, doch wissen wir weder, 

ob in mittelassyrischer Zeit eine solche Persönlichkeit 

mitsamt ihren Frauen im königlichen Palast wohnte, 

noch, ob das Anwesen eines Prinz~n als ekallu bezeich

net werden konnte. Weiterhin käme auch ein Statthalter 

in Frage, der in neuassyrischer Zeit in einem ekallu 

residiert21. 

Mehrere hochgestellte Persönlichkeiten mit Namen As-

5ur-iddin sind uns am Ausgang der mittelassyrischen 

Epoche bekannt22 .. Besonders zu nennen ist ein Eponym 

dieses Namens aus der Zeit Tiglatpilesers J.23, da er in 

die unmittelbare zeitliche Nähe unseres Textes gehört. 

Der Name selbst scheint eine Abkürzung von Asfor

iddin-5ume zu sein24. 

Eine crux interpretationis ist die Bezeichnung pagu, die 

dem Findelkind beigegeben wird. In Zeile 3 erscheint 

sie mit dem Determinativ für Menschen-, speziell Be

rufsbezeichnungen, das aber in Zeile 8 im Zusammen

hang eines Wortspiels mit dem lautlich anklingenden 

assyrischen Verb puägu »wegnehmen« fehlt. Die übliche 

Bedeutung von pagu ist »Affe«. Affen - sumerisch ug u 

ugu4-bi25 - sind in Mesopotamien nicht heimisch, wur

den aber schon am Ende des 3. und Anfang des 2. 

Jahrtausends aus Indien importiert26, Mit dem Ende des 

Indien-Handels verschwinden auch die Affen in unse

ren Quellen, bis sie in der Amama-Zeit (14. Jahrhun

dert v. Chr.) zumindest in effigie als Import ägyptischer 

Herkunft wieder auftauchen: Amenophis IV. über

sandte dem König von Babylon, Burnaburias II„ die 

silberne Darstellung einer Äffin mit Kind27. Auch in der 

Zeit, aus der unser Text stammt, werden Affen erwähnt; 

Tiglatpileser I. erhält in Syrien eine Äffin als Ge

schenk28. In neuassyrischer Zeit werden Affen öfter als 

Tribut erwähnt29 und vereinzelt auch bildlich darge

stellt30, Assurnasirpal II. (883-859 v. Chr.) züchtet sie 

gar in Herden, um sie allen seinen Untertanen zeigen zu 



7. Autographie des Keilschrifttextes vom Objekt Abb. r-6 

können31. Der Besitz von Affen war also eine königliche 

Liebhaberei, und das Verbot, einen Affen wegzuneh

men, das unser Text erwähnt, könnte sich daraus erklä
ren. 

Was aber bedeutet pagu als Bezeichnung eines Men

schen? In Texten der Zeit um 2000 v. Chr. wurde »Affe« 

oft als Schimpfwort verwendet. Das Bergvolk der Gu

täer, das Mesopotamien verwüstete, wurde als »affenge

staltig« bezeichnet32, und auch die Elamier oder der 

General Bbi-erra, die der Herrschaft Ibbi-sins von Ur 

(1963-1940 v. Chr.) ein Ende setz cn, wurden in Jahres
daten und Briefen des ohnmächtigen Königs als »Af

fen« beschimpft33. Als Bezeichnung eines Menschen 

erscheint pagil neben positiven (na' du »fromm, aufmerk

sam«, ifäru »gerade, richtig«, patil »weise«, Ja lemutta lä 

idil »der Böses nicht kennt«) und negativen (egil »nach

lässig«, batlu »faul«) Begriffen in der Liste von Men

schenbezeichnungen lu = Ja34: 

39 [LÜ (x)]-1 x1 -KAL na-a'-du 

40 LÜ se-ba-e-de e-gu-il 

41 LÜ da-ra-an-fob ba-at-lu-il 

42 LÜ uguugu4-bi pa-gu-il 

43 LÜ si-sa = i-Ja-rum 

44 LÜ si-si pa-tu-il 

45 LÜ nig-gul nu-zu = Ja le-mu-tam la i-du-il 



Eine semantische Eingrenzung ist hieraus allerdings 

nicht zu gewinnen. So muß die Bedeutung von pagu in 

unserem Text offen bleiben; neben anderen Möglichkei

ten könnte es sich um eine sonst nicht bekannte Berufs

bezeichnung handeln oder um die Charakterisierung 

eines fremdländisch aussehenden Menschen, der viel

leicht gerade wegen seines Aussehens ausgesetzt wur

de. 

In Zeile 5 wird deutlich, daß der Text sich formal an 

Privatvertragsurkunden orientiert. Er .enthält ein Vin

dikationsverbot mit Konventionalstrafe (5-6), ein Da

tum ( ro-r r) und eine Zeugenliste ( 12-13). 

Der Wortlaut des Vindikationsverbots (fa dena da

baba . .. ubta"i'mz) folgt dem üblichen mittelassyrischen 

Formular35 • Die Konventionalstrafe der Hingabe von 

sechs Söhnen hat unseres Wissens keine Parallele in den 

mittelassyrischen, wohl aber, wenn auch nicht der Höhe 

nach, in mittelbabylonischen Urkunden. Ein Vertrag 

aus dem 17. Jahr des Königs Burnaburias (1338) sieht 

nämlich als Konventionalstrafe für Vertragsbruch die 

Hingabe von vier Söhnen vor36 . 

Das Datum nennt einen Eponymen, der sonst nur in der 

Schreibung mdISKUR-SAG-i-1 fi' in der Urkunde V AT 

2.0032 Rs. II' des Archivs Assur 2.IIOI belegt ist und 

von H. Freydank, dem wir diesen wichtigen Hinweis 

verdanken, in die Zeit Tiglatpilesers I. ( r r r 4-ro76) 

oder etwas später datiert wird. Diese Datierung paßt 

ausgezeichnet zu den oben angeführten sprachlichen 

Merkmalen der Inschrift. 

Die Zeugenliste nennt wie üblich die Zeugen nach dem 

Logogramm IGI = magar »vor«, doch erscheinen hier 

keine Personennamen mit Patronym, sondern aus

schließlich die vier Gottheiten Sin, Samas, !Star und 

Gula. Die Erwähnung von Göttern in der Zeugenliste 

ist in mittelassyrischen Urkunden nicht üblich, sie ist 

aber im mittelbabylonischen Bereich bekannt37. Die 

Reihenfolge der Gottheiten Sin (Mondgott), Samas 

(Sonnengott) und IStar (Venus) entspricht babyloni

scher wie assyrischer Konvention. Die an vierter Stelle 

genannte Göttin der Heilkunst Gula erscheint jedoch in 

Aufzählungen große; Götter in mittelassyrischen Kö

nigsinschriften gar nicht. Sie besitzt zwar in Assur einen 

Tempel38, und mit ihrem Namen sind einige wenige 

mittelassyrische Personennamen gebildet39, doch darf 

man sagen, daß sie in Assyrien bei weitem nicht die 

Verehrung genoß wie in Babylonien, wo sie in Perso

nennamen40 viel häufiger erscheint. Auch in den Fluch-

formeln der kudurru wird sie in ihrer Eigenschaft als 

Herrin über Gesundheit und Krankheit öfter genannt
41 

einmal au:h - wie im Hamburger Text - unmittelba; 
nach Sin, Samas und 1Star42. 

Die ausschließliche Nennung von Göttern als Zeu gen 
läßt erkennen, daß der Text sich nur in formaler H' 

lQ-

sicht an Rechtsurkunden orientiert. Tatsächlich sucht 

J;:IU.TI-reminni ihre Absicht nicht mit rechtlichen, son

dern religiösen Mitteln zu erreichen. Der Hinweis auf 

einen allgemein gehaltenen, aber auf den vorliegenden 

Sachverhalt zutreffenden göttlichen Befehl (8-9) unter

stützt diese Deutung. Daß der Rechtscharakter des Tex

tes nur Fiktion ist, wird bereits im ersten Abschnitt klar 

der den Ausgangssachverhalt schildert, aber die wesent~ 
liehe Voraussetzung eines Vertragsverhältnisses, näm

lich die Übereinkunft zweier Parteien, vermissen läßt. 

Die Partei, auf die der Text zielt, bleibt nämlich durch

aus im Unbestimmten und wird überhaupt nur in der 

Vindikationsklausel genannt: Es ist jeder beliebige, der 

der J:IU. TI-reminni das von ihr gefundene, aufgezogene 

und adoptierte Findelkind streitig machen könnte. Die

ser fiktive Kontrahent soll durch eine Konventional

strafe abgeschreckt werden, die nicht nur aus der Hin

gabe von Söhnen besteht; vielmehr soll der Vindikant 

obendrein das Findelkind »hinausgehen lassen«, was 

wohl bedeuten dürfte, er habe den Anspruch gegen das 

Kind aufzugeben oder, konkreter, die Exekution dieses 

Anspruchs rückgängig zu machen. Der Prozeß, den ein 

möglicher Vindikant gegen J:IU.TI-reminni anstrengen 

könnte, wird also durch einen fiktiven Vertrag unter 

eine Konventionalstrafe gestellt, die als ein Element 

bereits den für J;:IU.TI-reminni günstigen Ausgang ent

hält: Sie bleibt im Besitz ihres Findelkindes. 

Welcher Textsorte ist nun aber, da die Form des Vertra

ges sich als Fiktion erwiesen hat, die Inschrift zuzuord

nen? Die Berührung mit der religiösen Sphäre wurde 

bereits angesprochen, kann aber noch spezifiziert wer

den. Vier Götter werden als Zeugen eines fiktiven Ver

trages und damit für die Unterstützung einer Position in 

Anspruch genommen, die offensichtlich nicht gesichert 

genug ist, um eines solchen in religiöser Hinsicht nicht 

unbedenklichen, magischem Götterzwang nahekom

menden Vorgehens entbehren zu können; mehr noch, 

sie sollen mit ihrem Zeugnis die schwere Bestrafung des 

unbekannten Gegners bewirken. Der Versuch des Men

schen, jenseits seiner Machtmöglichkeiten einen unbe

kannten Feind durch die Bindungskraft des Wortes und 



die Evokation göttlichen Eingriffs zu strafen, ist in der 

vorliegenden Form des fiktiven Vertrages in der Keil

schriftliteratur unseres Wissens einzigartig, er ist aber in 

anderer Gestalt, nämlich im Fluch, ein vertrautes Phä

nomen, so daß man geradezu unseren Text als »fiktiven 

Vertrag mit latentem Fluchcharakter« charakterisieren 

könnte. Daß gerade auch Gula invoziert wird, unter

stützt nur diese Deutung. 

Wie erklärt sich aber der merkwürdige Schriftträger, 

die Nachbildung eines menschlichen Beines in Ton? 

Eine formale Parallele liegt vielleicht in dem frühmittel

assyrischen, mit einer »Gebetsbeschwörung« beschrif

teten Tonzylinder VA 592043 vor, der wegen der 

Zweckbestimmung a-na ba-la-at kin-ri-ia llfür die Gene

sung meines Unterschenkels« zu einem menschlichen 

Unterschenkel mit Fuß ergänzt werden könnte. Ein 

gleichartiger Zusammenhang zwischen Text und 

Anmerkungen 

1 Dem Direktor des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe, 
Herrn Professor Dr. A. von Saldern, sowie dem Kustos der Antiken
abteilung, Herrn Dr. W. Harnbastei, danken wir für die Übertra
gung des Publikationsrechtes. Herrn Professor Dr. M. Dietrich, 
Münster, und Herrn Dr. H. Winkels, Hamburg, danken wir für die 

Abtretung älterer Rechte. Die Kopie, Transliteration, Übersetzung 
und Teile des Kommentars stammen von G. Wilhelm, andere Teile 
des Kommentars, insbesondere die Heranziehung einer ana ittifu

Stelle zur Interpretation der äuß.eren Gestalt des Objekts, gehen auf 
S. Franke zurück. Mehrere Kollegen waren so freundlich, den Text 
mit G. Wilhelm zu diskutieren; vor allen sind hier zu nennen Profes
sor W. G. Lambert, Birmingham, dem die Lesung des zweiten 
Personennamens der ersten Zeile zu verdanken ist, und Dr. H. 
Freydan k, Berlin/DDR, der den entscheidenden Hinweis zur Datie
rung des Textes gegeben hat. - Das Objekt ist erstmals kurz vorge
stellt: jahrb11ch du Museunu fiir K11nst 11nd Geu,erbe Hamburg 3, 1984, S. 
lJof, 

2 
Die Übernahme des babylonischen Kalenders in Assyrien erfolgte 
Unter Tiglatpileser I. (1114-1076 v. Chr.); vgl. Ernst Friedrich Weid

ner, Arrhiufor Odmtforsrh1111t, 10, 19 )l3G, S. 27. 
3 

J 0 h3nt1 J ~kob Stamm, Dit „J,J:tuliJrhe Nn111engebung, Mitteilungen der 
Vorder:is!atisch·Ägypcischen cscllschaft 44, Leipzig 1939, S. 278-
306. 

Schriftträger ist aber in unserem Falle nicht gegeben. 

Eine Erklärung liefert vielmehr die lexikalische Serie 

ana ittz-fu44, die Ausdrücke und Formeln der Rechts

sprache der altbabylonischen Zeit verzeichnet und dabei 

auch von Findelkindern spricht. Der Rechtsritus zur 

Adoption von Findelkindern besteht nun darin, daß der 

Adoptierende vor Zeugen den Fuß des Findlings er

greift, woraufhin das Maß der Füße niedergeschrieben 

und von den Zeugen durch ihr Si;gel bestätigt wird45. 

Der Zusammenhang zwischen diesem Rechtsritus und 

dem Hamburger Tonbein, dessen Text der Sicherung 

des Anspruchs auf ein Findelkind dient, ist evident. 

Damit erweist sich auch, daß der Rechtsritus, der bisher 

unseres Wissens anderweitig nicht belegt ist, noch in 

spätmittelassyrischer Zeit praktiziert wurde oder doch 

wenigstens bekannt war. 

' Brian Lewis, The Sargon Legend, American Schools of Oriental Re
search, Diss. Series 4, o. 0 . 1980; die Übersetzung des folgenden 
Textausschnitts (Sargonlegende Kol. 1 2, 5-11) lehnt sich an die 
englische Übersetzung von Lewis an. 

5 Die iflet11-, älter i11t11-Priesterjn nahm in der religiösen Hierarchie eine 
sehr hohe Position ein und war oft königlicher Herkunft. Die Kinds
aussetzung erklärt sich aus der Verpflichtung der en/11 zur Kinderlo
sigkeit; vgl. Johannes Renger, Zeitschriftfiir Assyriologie 58 = NF 24, 
1967, S. 134-144. Zum »Kloster« der entu in Ur vgl. Penelope N. 
Weadock, lraq 37, 1975, S. 101-128. Zur Kinderlosigkeit von Prie
sterinnen vgl. noch Rivkah Harris, in: St11dies Presented lo A. Leo 

Oppenheim, Chicago 1964, S. 106-13 5. 
' Ahmet Ünal hat auf der 3 2. Rencontre Assyriologique Internationale 

1985 in Münster die altkleinasiatischen Aussetzungserzählungen, 
insbesondere die um den König Anum-birbe, behandelt. 

7 Hermann Ranke, Early Babylonian Personal Names, The Babylonian 
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